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eine besondere Inhaltsangabe beifügen, so hat er 
diese Angaben in der Frachtbriefspalte „Bezeichnung 
des Gutes“ in Klammern zu setzen. Wird das Ge
samtgewicht angegeben, so ist es im Frachtbrief an 
der hierfür vorgesehenen Stelle einzutragen;“

9

(3) § 56 Abs. 5 wird gestrichen. Abs. 6 wird Abs. 5. 
In diesem Abs. 5 werden die Wörter „sowie auf der 
Rückseite“ gestrichen.

(4) § 56 wird durch folgenden Abs. 6 ergänzt:
„Reicht der für die vorgeschriebenen oder zulässi

gen Angaben vorgesehene Raum im Frachtbrief nicht 
aus, so darf bei Stückgut die Rückseite des Fracht
briefes benutzt werden. Bei Wagenladungen sind 
dem Frachtbrief „Beiblätter zum Frachtbrief“ in 
dreifacher bzw. in vierfacher Ausfertigung anzu
heften und besonders zu unterzeichnen. Im Fracht
brief ist auf sie zu verweisen.“

(5) Im § 56 Abs. 10 wird im letzten Satz „Abs. 6“ in 
„Abs. 5“ geändert. Abs. 10 wird durch folgenden Satz 
ergänzt:

„Die Frachtbriefe für Frachtgut- und Eilgut
wagenladungen sind im Durchschreibeverfahren 
auszufertigen.“

§ 5
Im § 60 Abs. 1 wird hinter den Wörtern „des ver

wendeten Wagens“ und im Abs. 1 Buchst, b hinter 
„Eigengewichts“ eingefügt: „oder der Länge des Wagens 
über die Puffer gemessen (LüP)“.

§ 6
(1) Im § 61 Abs. 1 wird im letzten Satz „§ 56 Abs. 1 

Buchst, d“ in „§ 56 Abs. 6“ geändert.

(2) § 61 Abs. 4 letzter Satz erhält folgende Fassung:

„Die Ausstellung eines Doppels ist auf dem kleinen
und großen Frachtbrief für Stückgut durch Stempel
aufdruck zu beurkunden.“

}•
§ 7

Im § 71 Abs. 7 wird hinter dem Wort »-»Absender*
eingefügt:

„bei Stückgutsendungen“.

§ 8*
(1) Für die Anlagen D, Frachtbrief (groß) für Stück

gut, und E, Frachtbrief (klein) für Stückgut, werden 
neue Muster veröffentlicht.

(2) Die Anlagen F, Eilfrachtbrief (groß), und G, Eil- 
frachtbrief (klein), werden durch die Anlagen F, 
Frachtbrief (mehrteilig) für Frachtgutwagenladungen, 
und G, Frachtbrief (mehrteilig) für Eilgutwagen
ladungen, ersetzt.

§ 9
Diese Anordnung, mit Ausnahme des § 8 Abs. 1, gilt 

nicht für den Verkehr von und nach Westdeutschland.

§ 10
Diese Anordnung tritt am 1. April 1961 in Kraft.

Berlin, den 22. März 1961

Der Minister für Verkehrswesen
K r a m e r

• Die neuen Frachtbriefmuster werden im Tarif- und Ver
kehrs-Anzeiger (TVA) veröffentlich L
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